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. . . .. aber mit jedem neuen Start wird

das Brausen des Lebens wieder

surren, und alle Zweifel und

Fragen werden darin gelöst sein.

Antoine de Saint-Exupery

~
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ALLGEMEINES

Der Luftsportclub Karlstadt kann stolz auf

eine langjährige, erfolgreiche Tradition zu-

rückblicken.

13. Mai des Jahres 1922 vonGegründet am

Josef Kroth

Eugen Bertisch

Heim~: Wendel

Luitpold Hock

Peter Escherich

Fritz Faul

Otto Hling

Alfons Schubert

Armin Müllerklein

Josef Lippert

Saly Zunz

Dr. Albert Hoffmann

als Gründungsmitgliedern, wurde, beseelt

von Idealismus und Pioniergeist der Grund-

stein für die weitere Entwicklung gelegt.

Über den Modellflugzeugbau kamen die ein-

stigen Pioniere auf dem Saupurzel zu ihrem

Voller Stolz wurde ge-ersten Segelflugzeug.

baut, geschult und geflogen - bis zum zweiten

Weltkrieg. Die Halle brannte ab, Maschi~en

wurden zerstört, ein totales Zivilflugverbot

schien das Ende zu bedeuten.



Aber es ging weiter. Im Jahre 1949 erlaub-

ten die amerikanischen Besatzungsmächte

bereits wieder den Modellbau und den Ballon-

flug. Am 8.5.1950 genehmigte ein Memoran-

dum der Alliierten Kommission den Segel-

flugzeugbau und am 28.10.1950 war es wie-

der soweit: Die einstigen Flugschüler unter

Josef Kroth, Georg Hecht, Richard Koch und

Peter Wehner riefen die Kameraden zu einer

neuen Fliegerfamilie zusammen und gründe-

ten den heutigen LSCK.

Zu den Gründungsmitgliedern gehörten:

Richard Koch

Otto Karg

Peter Wehner

Franz Gehring

Georg Hecht

Josef Bösenecker

Armin MehliPlg

Kar 1 Reuter

Alexander Broda

J

I

Hermann Gehring

Hans Aschenbrenner

Robert Kirschner

Hans Hollenberger

Alfred Biehle

Heinrich Heid

Gottfried Völker

Franz Blaßdörfer



Den endgültigen Schub zum Erfolg und zur

heutigen Größe des Clubs brachte der Bau

der modernen Anlage, bestehend aus zwei

großen Flugzeughallen, Werkstatt und

Clubheim in den Jahren 1970-73. Diese An-

lage verdanken wir in erster Linie dem un-

ermüdlichen Arbeitseinsatz einiger weniger

Mitglieder.

~~~~



1.

2.

3.

Aufnahme

Die Aufnahme in den LSCK erfolgt auf

schriftlichen Antrag durch Entscheid der

Vor standschaft .

Aufnahmegebühr

Bei Aufnahme

gebühr (siehe Gebührenordnung)

richten.

Aufnah m ehe d i ngungen

Es gilt als selbstverständlich ein Akzept

der Clubsatzung. Außerdem wird erwartet,

daß dem Club wissentlich kein ideeller

oder materieller Schaden zugefügt wird.

Eine sportliche Gesinnung ist also Voraus-

setzung.

4. Außenlandung

Eine Außenlandung mit einem Segelflugzeug

ist möglich und ein normaler Vorgang. Sie

wird notwendig bei nachlassender oder zu

geringer Thermik und ist nicht als Unfähig-

keit des Piloten auszulegen.

I
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ist eine ei;nmalige Aufnahme-

zu ent-



Im Rahmen der Segelflugausbildung werden

Außenlandungen mit anschließendem Abbau

und Rücktransport des Flugzeuges trainiert.

Eine Außenlandung mit einern Segelflugzeug

ist keine Notlandun g, im Unterschied zum

Motorflugzeug. Hiermit ist jede Landung

außerhalb eines genehmigen Fluggeländes

eine Notlandung, die sofort der Polizei und

der-zuständigen Luftaufsichtsbehörde gemel-

det werden muß.

Ein Wiederstart des Motorflugzeuges nach

einer solchen Außenlandung muß von der

Luftaufsichtsbehörde genehmigt werden.

Eventuelle Flurschäden müssen in beiden

Fällen beglichen werden (der Verein ist

versichert) .



Belästigungen

Jedes Mitglied ist angehalten, jede Art von

Belästigung gegenüber anderen zu vermeiden,

Lärmbelästigung durch nicht notwendige

Flüge über bewohnte Gebiete

z.B.

z. B. Beläst igung in Form von Gefährdung.
I



Clubheim und Kantine

Das Clubheim steht allen Mitgliedern zur

Verfügung. Hier können Hunger, Durst und

Geselligkeitsbedürfnisse gestillt werden.

Die Kantine wird abwechselnd von den Mit-

gliedern betreut. Der jeweilig "Diensttuende"

ist angehalten, dafür zu sorgen, daß ausrei-

chend Getränke vorhanden sind und ein klei-

ner Imbiß zur Verfügung steht. Auch gehört

zum Kantinendienst eine gründliche Säuberung

des Clubheimes.



Durst

Der Durst ist eine sehr weitverbreitete

Krankheit, die auch vor Fliegern nicht Halt

macht.

Hierbei ist jedoch zu beachten, daß Alkoho-

lika für Flieger strengstens verboten sind.

0,0 Promille fordert hier das Gesetz.

~~



Pilot, hat

schon viele Situationen gemeistert.

noch viele bessere

Erfahrung geben.

man Ratschläge von erfahre-

in den Wind schlagen.

Deshalb sollte

Piloten niemalsneren



Fliegen

Fliegen wollen wir alle, darum kommen wir

hier zusammen, auch wenn es manchmal

nicht so erscheint.

Flugbetrieb2.
Der Flugbetrieb richtet sich nach Spielregeln,

die vom Halter des Flugplatzes festgelegt

werden. Die Einhaltung der Flugverkehrsvor-

schriften wird vom Flugleiter überwacht.

3. Flugleiter

Ein Flugleiter ist die Autoritätsperson

am Flugplatz. Er ist laut Flugbetriebsordnung

befugt und verpflichtet, Anweisungen in Form

- von Geboten und Verboten zu treffen. Die

Übermittlung dieser Anweisungen kann schrift-

lich, mündlich, über Funk, sowie durch Signa-

le und Zeichen erfolgen. Bei schwerwiegenden

Zuwiderhandlungen gegen die Flugbetriebsord-

nung ist der Flugleiter befugt, Personen vor-

läufig festzunehmen. Darum aufgepaßt, die

"Flugplatzpolizei" sieht (fast) alles!



Flugplatz4.

5.

Ein Flugplatz ist ein genehmigtes, von der

Luftaufsichtsbehörde zugelassenes und für

den Flugbetrieb versichertes Gelände. Es

gibt folgende Arten von Flugplätzen:

Verkehr sflughäfen (München)

Verkehrslandeplätze (Würzburg)
. Sonderlandeplätze (Hettstadt)

Segelfluggelände (Karlstadt)

Militärflugplätze {Wertheim)

Auf einem- Segelfluggelände dürfen nur Segel-

flugzeuge und Motorflugzeuge mit sogenannter

Außenlandegenehmigung (z.B. für Schlepp-

flugzeuge ) starten und landen.

Flugsicherheit

Die Flugsicherheit ist das wichtigste Kapitel

der gesamten Fliegerei, denn wer möchte

schon ohne das Gefühl, sicher wieder herunter-

kommen zu können, in die Luft gehen. Jeder

Pilot muß durch entsprechende Vorbereitungen

und Handlungsweise dazu beitragen, die Flug-

sicherheit zu erhöhen.

~



Der Maschinenpark des LSCK wird ständig

überprüft und getestet, um ausreichend Sicher-

heit für Piloten, Flugschüler und Passagiere zu

gewährleisten.

6. Flug~orbereitung

Um einen schönen und ruhigen Flug genießen zu

können, bedarf es einiger Vorbereitungen. Ne--

ben einer technischen Kontrolle anhand der

Klarliste gehören dazu Wetterberatung, Kursbe-

rechnung mit Zeitplan, Zielflugplatzdaten (auch

an Ausweichflugplätze denken!), eventuelle

Aufgabe eines Flugplanes, Streckenberatung

durch die Flugsicherung.

Für Motorflieg~r ergibt sich noch zusätzlich

die Notwendigkeit der Kraftstoffberechnung.

Hat man alle diese Vorbereitungen durchgeführt,

alle Dokumente bei der Hand, fühlt man sich

physisch und psychisch unbelastet, kann man

endlich beruhigt an den Start gehen.

~



Gebühren

Geld regiert die Welt!

Auch einem Flieger wird

geschenkt, sodaß wir ab

in die Tasche greifen mü

renordnung).

Merke: Erst zahlen,

heute nichts mehr

und zu einmal tief

ssen (siehe Gebüh-

darm fliegen!



1. Handbuch

Es gibt für nahezu jedes Gebiet ein Handbuch.

Auch Flugzeuge besitzen solche Handbücher,

und diese gehören nicht nur zum beweglichen

Inventar, 'sondern wollen gewissenhaft studiert

werden. In manchen Situationen kann ein Wis-

sen aus diesen Büchern von großem Nutzen

sein.

2. Hilfe

Eigentlich ist es gar nicht notwendig, diesen

Begriff zu erwähnen. Es sollte selbstverständ-

lich sein, daß jeder dem anderen jede mögli-

che Unterstützung gewährt.

~



Information

Information ist oberstes Gebot. Es gibt vor,

während und nach jedem Flug eine Menge wich-

tiger Dinge abzuklären, z. B..
Maschine klar

Flugleiter
Wetter ~,

Windrichtung

Landebahnzustand

Tiefflüge angekündigt

kurzfristige Sperrgebiete
(bedingt durch Manöver o. ä. )

I



Kameradschaft

Kameradschaft ist unbedingte Voraussetzung

für erfolgreiche und schöne Zusammenarbeit

in jedem Club.

1.

2. Kennung

Die Kennung - oder

eines Flugzeuges gibt

tät und Flugzeugtyp.

zweiteilig, z.B. D

Der erste Buchstabe,

über die Nationalität

Deut schland ) ,
Querstrich über

- A: mehrmotorig

- B: mehrmotorig

- C : mehrmotorig

- E : einmotorig bis

- F : einmotorig bis 5700 kg

- G : mehrmotorig bis 2000 kg

H : Hubschrauber

I : zweimotorig

K: Motor segler

Luft schiffe

-
-

- L :

~

-

bis 5700 kg



Bei. Segelflugzeugen werden die vier Buchsta-

ben hinter dem Querstrich durch vier Ziffern

ersetzt, z.B. D - 3349.

Kunstflug3.

Kunstflug kann für einen Flieger eine sehr

reizvolle Angelegenheit sein. Er beinhaltet

jedoch trotz des wunderbaren Nervenkitzels

ein großes Risiko. Außerdem werden die Flug-

zeuge, besonders die Motorflugzeuge, dabei

über Gebühr beansprucht, vielleicht sogar be-

schädigt. Aus diesem Grunde hat der LSCK

den Beschluß gefaßt, jede Art von Kunstflug

mit vereinseigenen Fluggeräten zu untersagen.



Lehrer

Jeder Schulbetrieb erfordert Lehrer, so

auch der fliegerische ~ Folgende Herren ste-

hen ehrenamtlich zur Verfügung:

a) für Segelflug:

b) für Motor segler:

c) für Motorflug:

~

Walter Fresenius

Harald Gress

Richard Wirth

Walter Fresenius

Harald Gress

Richard Wirth

Walter Fresenius



Ma sch inenpark

Ein stattlicher Maschinenpark steht den Mitglie-

dern des LSCK zur V erfügung ~

a) ,Segelflugzeuge: 2

1

1

b) Motor segler:

Motorflugzeug:

Mitglieder

Der LSCK hat 41

der. Der Mitgliedsbeitrag

nung zu entnehmen.

Ehrenmitglieder sind folgende

Alfred Biehle

Heinz Fleischmann

Georg Hecht

Georg Hiernickel

Gustav Kress

Kurt Niemtlth

Peter Wehner

1

1c)

2.

aktive und 32 passive Mitglie-

~

(Metall )

(Kunststoff GfK)

(Holz)

1 13 Blanik

151d

Ka 8b

RF 5

Jodel

(69 PS)

(180 PS)DR 400/180

ist der Gebührenord-

Personen:



Notfälle

Von vorneherein sollte natürlich alles ver-

mieden werden, was zu einem Notfall führen

könnte. Im Falle eines Falles jedoch

a) Ruhe bewahren

b) versuchen, aus jeder Situation das Beste

zu machen.

Wichtig: Ein Flugzeug

Menschenleben nicht.

~

kann man ersetzen, ein



Ordnung

Ordnung muß nun einmal sein. Oberster Ord-

nungshüter auf dem Flugplatz ist <;ler Fluglei-

ter , dessen Anordnungen generell zu befolgen

sind.

~~~



Entfernung und

Flugplatz angeflogen werden muß

liche Daten sind der

jeweilige .Tages-Platzrundenrichtung
der Tages-Windrichtung

chend vom Flugleiter

Putzen und Pflegen2.

Flugzeuge und Flugzeughallen bedürfen einer

gewissen Sauberkeit. Jeder Pilot und Flugschü-

ler ist darum angehalten, sich an der Pflege und

am Putzdienst zu beteiligen. Es darf auch ohne

vorherige Aufforderung zugelangt werden.

I

Flugplatzes ist eine

Platzrunde fest-

in welcher



~~~~
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Rückholung

Dieses Thema betrifft

geiflieger unter uns.

Vor jedem Überlandflug

eine Rückholmannschaft auswählen,

Falle einer

sichere Rückholung gewährleistet

Nach Möglichkeit sollte jedes Vereinsmit-

glied sich ab und zu freiwillig an einer Rück-

holung beteiligen, damit die Vertrautheit mit

einem Flugzeug größer wird.

Wichtig: Vor einem Überlandflug Kleingeld

einstecken, damit man telefonisch die Rück-

holmannschaft benachrichtigen kann.

in erster Linie die Se-

Pilot

im

~~



S A T Z U N G

Name Sitz

Der Verein führt die Bezeichnung
"Luftsportclub Karlstadt/Main e.V.
und hat seinen Sitz in Karlstadt/
Main.

§ 1 und

1 .

2. Der Luftsportclub Karlstadt/Main
e.V., abgekürzt LSCK, ist im Ver-
einsregister beim Amtsgericht Karl-
stadt/Hain eingetragen.

). Der LSCK ist Mitglied im "Luf'tsport-
verband Bayern e.V.1I (LVB) und über
diesen Mitglied beim "Deutschen
Aeroclub e.V." (DAeC).

§ 2 - Zweck und Ziele

1. Der LSCK verfolgt ideelle Ziele und
dient ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützigen Zwecken. Sein
weiterer Zweck ist die Erhaltung,
Förderung und Ausübung des Luftsports
auf gemeinnütziger Grundlage.

Der Verein ist politisch und konfes-
sionell neutral. Er ist selbstlos
tätig und verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

'1

!

"
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Mittel des Vereins dürfen nur für
die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhal-
ten keine Zuwendungen aus Mitteln
des Vereins. Es darf keine Person
durch Ausgaben, die dem Zweck der
Körperschaft fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

Im Rahmen seiner Zielsetzung ver-
tritt der LSCK die berechtigten
Interessen seiner Mitglieder ge-
genüber den zuständigen Behörden
und übergeordneten Organisationen.

2.

§ J - Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalender-

jahr.

I



Mitgliedschaft§ 4

1. Der LSCK besteht aus aktiven und passiven
Mitgliedern sowie ggf. Ehrenmitgliedern.

2. Ehrenmitglieder und aktive Mitglieder können
nur natürliche Personen sein. Passive Mit-
glieder können auch juristische Personen wer-
den.

3.

4.

5.

Aktive und passive Mitglieder sind in den
nichtfliegerischen Angelegenheiten des LSCK
gleichermaßen stimmberechtigt.
In rein fliegerischen und technischen Angele-
genheiten sind nur aktive Mitglieder zur
Stirn rn abgabe berechtigt.

Die Entscheidung, ob ein zur Abstimmung in
der Mitgliederversammlung anstehendes Prob-
lem fliegerischer oder nichtfliegerischer Na-
tur ist, trifft der geschäftsführende Vorstand,
ggf. nach Abstimmung mit einfacher Stimmen-
mehrheit.

- Erwerb der Mitgliedschaft§ 5

1. Das Mindestalter für Mitglieder ist 14 Jahre.
Jüngere Interessenten können Mitglied der Ju-
gendgruppe des LSCK werden.

2. Die Aufnahme erfolgt auf schriftlichen Antrag.
Über die Aufnahme entscheidet der geschäfts-
führende Vorstand. Im Falle der Ablehnung
brauchen die Gründe' für die Ablehnung nicht
bekannt gegeben werdßn. Gegen die Ablehnung
kann innerhalb 2 Wochen schriftlich Berufung
an die Mitgliederversammlung eingelegt 'wer-
den, die dann ggf. mit einfacher Stimmenmehr-
heit endgültig entscheidet.

~



Personen, welche sich um den LSCK beson-
der s verdient gemacht haben, können zu Eh-
renmitgliedern ernannt werden. Die Ernen-
nung erfolgt durch die Mitgliederversammlung
und bedarf der Zweidrittelmehrheit.

3.

4. Die Höhe der Aufnahmegebühren, der Mitglieds-
beiträge, der Fluggebühren und sonstiger Lei-
stungen (Arbeits stunden etc. ) wird von der
Mitgliederversammlung festgelegt und in einer
gesonderten Beitrags- und Gebührenordnung
fixiert.

§ 6 Erlöschen der

Die Mitgliedschaft beim LSCK kann erlöschen

a) durch Auflösung des Vereins oder durch Tod
des Mitglieds

b) durch Austrittserklärung gemäß § 7 }

~<

c) durch Ausschluß

Das ausscheidende Mitglied bzw. dessen Rechts-
nachfolger oder Erben haben keinen Anspruch auf
das vorhandene Vereinsvermögen. Verpflichtun-
gen des Mitglieds gegenüber dem LSCK bleiben je-
doch bestehen.

§ 7 Austritt-

Der Austritt aus dem LSCK ist nach vorheriger
Kündigung der Mitgliedschaft mittels eingeschrie:-

benem Brief zum Ende des Geschäftsjahres zuläs-
sig. Die Kündigung muß spätestens bis 1. Oktober
beim geschäftsführenden Vorstand erfolgt sein.

~

Mitgliedschaft



§ 8 Ausschluß

Auf Antrag der Vorstandschaft des LSCK kann ein
Mitglied durch Beschluß der ordentlichen Mitglie-
derversammlung ausgeschlossen werden, wenn es

a) das Ansehen und die Interessen des LSCK
schädigt, daß eine weitere Mitgliedschaft
mehr tragbar wäre,

b) gegen die Satzung und Anordnungen der Mitglie-
derversammlung oder die Anordnungen der Flug-
leitung schuldhaft verstößt,

c) seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem
LSCK nach m~hrmaliger Aufforderung nicht bin-
nen einer Frist von 4 Wochen nachkommt.

Der Beschluß zur Ausschließung eines Mitgliedes
bedarf der Zweidrittelmehrheit der anwesenden
Mitglieder. Er ist dem Betroffenen schriftlich mit-
zuteilen. Der Rechtsweg über den Grund des Aus-
schlusses ist ausgeschlossen.

Der

ausgeschlossen.

§ 9

1.

2.

- Rechte und Pflichten

Mit dem Beitritt erwirbt das Mitglied das Recht,
an allen Veranstaltungen des Vereins teilzuneh-
men und sich im Rahmen der für die einzelnen
Sparten geltenden Bestimmungen aktiv am Flug-
sport zu beteiligen.

Mit seinem Beitritt verpflichtet sich das neue
Mitglied, die Satzung des LSCK und die Beschlüs-
se der Mitgliederversammlung sowie die Anord-
nungen der Vorstandschaft und der Flugleitung zu
befolgen und seine Verpflichtungen dem LSCK ge-
genüber pünktlich zu erfüllen.

derart
nicht



Vorstandschaft§ 1

1.

2.

3.

10

Die Vorstandschaft besteht aus

a) dem geschäftsführenden Vorstand
b) dem erweiterten Vorstand

Der geschäftsführende Vorstand setzt sich wie
folgt zusammen:

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender (Stellvertreter des 1. Vors.)
Schatzmeister
Schriftführer
Technjscher Leiteru u_- ------

Der erweiterte Vorstand setzt sich zusammen aus

a) dem geschäftsführenden Vorstand
b) den Fachreferenten (Ausbildungsleiter, Werk-

stattleiter, Pressewart)
c) 3 Beisitzern

Der LSCK wird im Sinne des § 26 BGB gemein-
sam vom 1. und 2. Vor sit zenden vertreten.

. Der Schatzmeister ist für die Anwendung der je-
weils gültigen Gebührenordnung und für die fi-
nanziellen Belange des LSCK verantwortlich. In
diesem Zusammenhang kann er Anweisungen und
Zahlungen bis zu einer Höhe von DM 500, -- al-
leinverantwortlich tätigen. Darüberhinausgehende
Beträge müssen vom 1. oder 2. Vorsitzendeh ge-
gengezeichnet sein.

4.

Die Zusammenlegung von Vorstandsämtern ist
zu~ässig. Die Tätigkeit der Vorstandschaft ist
ehrenamtlich. Das Amt des 1. und 2. Vorsitzen-
den sowie des technischen Leiters kann nur von
aktiven Vereinsmitgliedern bekleidet werden.

5.

~



6.

7.

Der geschäftsführende Vorstand ist nur bei An-
wesenheit von mindestens 3 Mitgliedern, der er-
weiterte Vorstand bei Anwesenheit von 5 Mitglie-
dern beschlußfähig. Beschlüsse der Vorstand-
schaft bedürfen der Mehrheit. Bei gtimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden.

Sitzungen der Vorstandschaft werden durch den
Vorsitzenden einberufen. Sie müssen anberaumt
werden, wenn mindestens 3 bzw. 5 Mitglieder
des ge schärt sführenden bzw. erweiterten Vor-
standes dies beantragen. Die Einladung soll min-
destens 3 Tage vor der Sitzung ergehen und kann
auch mündlich erfolgen.

§11 Wahlen

Die Mitglieder der Vorstandschaft werden von der
Mitgliederversammlung jeweils 'für die Dauer von
2 Jahren gewählt. Die Wahl erfolgt in der J ahres-
hauptversammlung. Zur Jahreshauptversammlung
sind alle aktiven und passiven Mitglieder unter An-
gabe der Tagesordnung mindestens 10 Tage vorher
schriftlich einzuladen. Maßgebend ist das Datum des
Poststempels.

Die Mitglieder bestimmen vor den Wahlen einen Wahl-
ausschuß, der aus einern Wahlaus schußvorsitzenden
und zwei Wahlausschußbeisitzern besteht. Der Wahl-
ausschuß legt das Wahlverfahren fest und ist für eine
obje15tive und neutrale Wahl verantwortlich.

Der 1. und 2. Vorsitzende kann nur in geheimer Wahl
gewählt werden. Die anderen Vorstandsmitglieder
können auch mittels Akklamation ermittelt werden.
Geheime Abstimmung muß jedoch erfolgen, wenn
auch nur ein stimmberechtigtes Mitglied eine solche

verlangt.

~



Zur Wahl eines Mitgliedes der V orstandschaft ge~
nügt einfache Stimmenmehrheit. Gewählt ist somit
der Kandidat, der die meisten der abgegebenen
gültigen Stimmen auf sich vereinigen kann. Bei
Stimmengleichheit ist ein neuer Wahlgang erforder-
lich.

Wahlberechtigt ist jedes aktive und passive Mitglied
bei einer ordnungsgemäß einberufenen Jahreshaupt-
versammlung , ohne Rücksicht auf die Zahl der an-
wesenden Mitglieder. Jugendliche unter 18 Jahren
sind nicht stimmberechtigt.

Wählbar ist, soweit die Einschränkung des § 10,
Abs. 5, nicht wirksam wird, jedes aktive und pas-
sive Mitglied mit einem Mindestalter von 18 Jahren.

§ 12 - Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Or-
gan_des LSCK.

1.

2. In der Mitgliederversammlung hat jedes aktive
und passive Mitglied eine Stimme, soweit die
Einschränkung des § 4 dem nicht widerspricht.
Stimmübertragung ist nicht zulässig.

3.

4.

Nach Möglichkeit soll jeden Monat eine ordent-
liche Mitgliederversammlung stattfinden.

Im ersten Monat" des Geschäftsjahres findet die
Jahreshauptversammlung statt. In dieser werden
jeweils die Berichte der einzelnen Fachreferenten
für das abgelaufene Jahr vorgelegt und - falls
erforderlich - Neuwahlen durchgeführt.

Zu den außerordentlichen Mitgliederversammlun-
gen und der Jahreshauptversammlung muß'
schriftliche Einladung durch den 1. Vorsitzenden
bzw. durch dessen Stellvertreter gemäß § 11 er-
folgen.

5.

"',
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6. Zeitpunkt und Ort der Monatsversammlung wer-
den jeweils durch den geschäftsführenden Vor-
stand festgelegt und in ortsüblicher Weise be-
kanntgegeben. Eine schriftliche Einladung hier-
zu ist nicht erforderlich.

7. Jede ordnungsgemäß einbe rufene Mitgliederver-
sammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der
anwesenden Mitglieder beschlußfähig. Jugendli-
che unter 18 Jahren sind nicht stimmberechtigt.

8. Beschlüsse des geschäftsführenden Vorstandes
bzw. des erweiterten Vorstandes bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Mit-
gliederversammlung. Hier genügt einefache
Stimmenmehrheit.

§ Rechnungsprüfung13

In der Jahreshauptversammlung werden 3 Kassen-u- u.. -. .. . ~.""""pr urer gewann. Ulese SOllen nacn lvlOgncnKeu
sachkundig sein und haben die Pflicht und das Recht,
die Finanzgebaren des Vereins einzusehen und zu
überprüfen. Die Rechnungsprüfer dürfen der Vor-
standschaft nicht angehören. Sie haben mindestens
einmal im Jahr vor der Jahreshauptversammlung
Buchführung und Kasse zu prüfen und der Mitglie-.
derversammlung Bericht zu erstatten. Auf Antrag
des geschäftsführenden Vorstandes sind die Rech-
nungsprüfer verpflichtet, auch während des Ge-
schäftsjahres Kassenprüfungen durchzuführen.

§ Satzung14

Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Annahme an~
stelle der bisherigen Satzung, die dadurch außer
Kraft gesetzt wird. Die Satzung wird entsprechend
dem BGB beim Registergericht hinterlegt und muß
von diesem anerkannt werden.



Satzungsänderungen können nur in der
Jahreshauptversammlung' oder einer aus-

serordentlichen Mitgliederversammlung
durchgeführt werden und bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Zweidrittelmehr-
heit.
Ergänzend zu dieser Satzung gelten die
Bestimmungen des BGB.

§ 15 Auflösung des LSCK

Die Auflösung des LSCK kann nur in
einer eigens zu diesem Zwecke ein-
berufenen Mitgliederversammlung er-
folgen. Zu dieser Versammlung müs-
sen alle Vereinsmitglieder unter An-

Tagungspunktes vom 1. Vor-
eingeladen

gabe des
sitzenden
werden.

Für die Beschlußfassung zur Auflö-
sung des Vereins ist eine Stimmen-
mehrheit von drei Viertel der Stimm-
berechtigten erforderlich.

J. Bei Auflösung oder Aufhebung des Ver-
eins oder bei Wegfall seines bishe-
rigen Zweckes fällt das Vermögen des
Vereins an die Stadt Karlstadt/Main,
die es unmittelbar und ausschließ-
lich für gemeinnützige, mildtätige
oder kirchliche Zwecke zu verwenden
hat.

2.

~

schriftlich



§ 16 - Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für
dieser Satzung ergebenden Rechte
ist Karlstadt/Main.

Diese Satzung wurde auf der Jahreshauptver-
sammlung vom 29.1.1972 beschlossen.

~~
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2. Schulung

Um überhaupt in den Genuß des fliegerischen

Erlebnisses kommen zu können, sind sehr viel

Schweiß, Fleiß und Energie vonnöten. Die Schu-

lung ist hart, ziemlich langwierig, macht aber

auch viel Freude.

Ausbildung zum Segelflugzeugführera)

Die Schulung wird auf einem der L 13 Doppel-

sitzer durchgeführt, wobei der Schüler vorne

und der Lehrer hinten im Cockpit sitzt. Im

Einzelnen wird folgendes trainiert:

Normalstarts und -landungen mit Hilfe des

Winden- und Flugzeugschlepps.

Therm ikfl iegen

Überlandflug
Verhalten in besonderen Fällen

Außenlandung
Landung aus ungewohnter Position

Seilrißübungen

Bis zum ersten Alleinflug sind ca. 60 Starts

und LandUl;gen erforderlich. Daran schlies-

sen sich 10 Stunden Alleinflugzeit an. Die

Ausbildung schließt mit einer behördlichen

Prüfung in Theorie und Praxis ab. Die Theorie

wird in etwa 60 Stunden Unterricht erarbeitet.
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